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Zeitpunkt war, als sie nach den letzten Nachrichten noch 
gelebt hat.

(2) Das Gericht des einen Vertragsstaates kann Staats
bürger des anderen Vertragsstaates für tot erklären:

1. auf Antrag einer Person, die aus dem Erbrecht oder aus 
dem ehelichen Vermögensrecht einen Anspruch auf 
unbewegliches Vermögen des Verschollenen geltend 
macht, das sich im Hoheitsgebiet dieses Vertragsstaates 
befindet;

2. auf Antrag des Ehegatten des Verschollenen, der zur Zeit 
der Antragstellung seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet 
dieses Vertragsstaates hat.

(3) Die Todeserklärung eines Verschollenen richtet sich 
nach den Gesetzen des Vertragsstaates, dessen Staatsbürger 
er zu dem Zeitpunkt war, zu dem er nach den letzten Nach
richten noch gelebt hat.

(4) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 finden auf die 
Verschollenheitserklärung und die Feststellung der Tatsache 
des Todes entsprechende Anwendung.

(5) Entscheidungen nach Absatz 2 sind nur im Hoheits
gebiet des Vertragsstaates, dessen Gericht die Entscheidung 
getroffen hat, rechtswirksam.

✓

2. Rechtsgeschäfte

Artikel 36 
Form von Rechtsgeschäften

(1) Die Form eines Rechtsgeschäftes bestimmt sich nach den 
Gesetzen des Vertragsstaates, die auf das Rechtsverhältnis 
anzuwenden sind. Die Einhaltung der Form ist auch gewahrt, 
wenn die entsprechenden Rechtsvorschriften des Vertrags
staates eingehalten sind, in dessen Hoheitsgebiet das Rechts
geschäft abgeschlossen wurde.

(2) Die Form eines Rechtsgeschäftes in bezug auf unbeweg
liches Vermögen bestimmt sich nach den Gesetzen des Ver
tragsstaates, in dessen Hoheitsgebiet sich das unbewegliche 
Vermögen befindet.

Artikel 37
Rechtsverhältnisse in bezug auf unbewegliches Vermögen

(1) Rechtsverhältnisse in bezug auf unbewegliches Ver
mögen bestimmen sich nach den Gesetzen des Vertrags
staates, in dessen Hoheitsgebiet sich dieses Vermögen 
befindet.

(2) Für Verfahren in bezug auf Rechtsverhältnisse nach 
Absatz 1 ist das Justizorgan des Vertragsstaates zuständig, in 
dessen Hoheitsgebiet sich das unbewegliche Vermögen 
befindet.

(3) Die Feststellung, ob es sich um bewegliches oder 
unbewegliches Vermögen handelt, richtet sich nach den 
Gesetzen des Vertragsstaates, in dessen Hoheitsgebiet sich 
das Vermögen befindet.

3. Familiensachen

Artikel 38,
Eheschließung

(1) Die Voraussetzungen für eine Eheschließung bestim
men sich für jeden der Eheschließenden nach den Gesetzen 
des Vertragsstaates, dessen Staatsbürger er ist; in bezug auf 
Ehehindernisse sind auch die Gesetze des Vertragsstaates 
einzuhalten, in dessen Hoheitsgebiet die Ehe geschlossen 
wird.

(2) Die Form der Eheschließung bestimmt sich nach den 
Gesetzen des Vertragsstaates, in dessen Hoheitsgebiet die 
Ehe geschlossen wird.

(2) Hat einer der Ehegatten seinen Wohnsitz im Hoheits
gebiet des einen und der andere im Hoheitsgebiet des anderen 
Vertragsstaates und haben beide Ehegatten dieselbe Staats
bürgerschaft, bestimmen sich ihre persönlichen und vermö
gensrechtlichen Beziehungen nach den Gesetzen des Vertrags
staates, dessen Staatsbürger sie sind.

(3) Ist einer der Ehegatten Staatsbürger des einen und der 
andere Staatsbürger des anderen Vertragsstaates und hat 
einer von ihnen seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet des einen 
und der andere im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaa
tes, bestimmen sich ihre persönlichen und vermögensrecht
lichen Beziehungen nach den Gesetzen des Vertragsstaates, 
in dessen Hoheitsgebiet sie ihren letzten gemeinsamen Wohn
sitz hatten.

(4) Hatten die in Absatz 3 genannten Ehegatten keinen ge
meinsamen Wohnsitz, finden die Gesetze des Vertragsstaa
tes, vor dessen Gericht Klage erhoben wurde, Anwendung.

Artikel 40
Für die Entscheidung über die persönlichen und vermö

gensrechtlichen Beziehungen der Ehegatten ist das Gericht 
des Vertragsstaates zuständig, dessen Gesetze nach Artikel 39 
Absätze 1, 2 und 3 anzuwenden sind. Für die Entscheidung 
nach Artikel 39 Absatz 4 sind die Gerichte beider Vertrags
staaten zuständig.

Ehescheidung
Artikel 41

(1) Die Scheidung einer Ehe bestimmt sich nach den Geset
zen des Vertragsstaates, dessen Staatsbürger beide Ehegatten 
zur Zeit der Erhebung der Klage sind.

(2) Ist einer der Ehegatten Staatsbürger des einen und der 
andere Staatsbürger des anderen Vertragsstaates, wendet das 
Gericht, bei dem das Ehescheidungsverfahren durchgeführt 
wird, die Gesetze seines Staates an.

Artikel 42
(1) Für das Ehescheidungsverfahren im Falle des Arti

kels 41 Absatz 1 sind die Gerichte des Vertragsstaates zustän
dig, dessen Staatsbürger die Ehegatten zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung sind. Haben beide Ehegatten zur Zeit der Er
hebung der Klage ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet des ande
ren Vertragsstaates, sind auch dessen Gerichte zuständig.

(2) Für das Ehescheidungsverfahren nach Artikel 41 Ab
satz 2 sind die Gerichte des Vertragsstaates zuständig, in des
sen Hoheitsgebiet beide.Ehegatten ihren Wohnsitz haben. Hat 
einer der Ehegatten seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet des 
einen und der andere im Hoheitsgebiet des anderen Vertrags
staates, sind die Gerichte beider Vertragsstaaten zuständig.

Artikel 43 
Ehenichtigkeit

(1) Die Feststellung der Nichtigkeit oder des Nichtbestehens 
einer Ehe bestimmt sich nach den Gesetzen der Vertragsstaa
ten nach Artikel 38.

(2) Für die Zuständigkeit der Gerichte für die Feststellung 
der Nichtigkeit oder des Nichtbestehens einer Ehe gilt Arti
kel 42.

Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und Kindern
Artikel 44

(1) Die Feststellung, Anerkennung oder Anfechtung der 
Vaterschaft bestimmt sich nach den Gesetzen des Vertrags
staates, dessen Staatsbürgerschaft die Mutter zur Zeit der Ge
burt des Kindes besitzt. Ist die Staatsbürgerschaft der Mut
ter unbekannt, finden für die Feststellung, Anerkennung oder 
Anfechtung der Vaterschaft die Gesetze des Vertragsstaates 
Anwendung, in dessen Hoheitsgebiet das Kind geboren 
wurde.

, Persönliche und vermögensrechtliche 
Beziehungen der Ehegatten

Artikel 39
(1) Die persönlichen und vermögensrechtlichen Beziehun

gen der Ehegatten bestimmen sich nach den Gesetzen des 
Vertragsstaates, in dessen Hoheitsgebiet sie ihren gemein
samen Wohnsitz haben.

(2) Für die Form der Anerkennung der Vaterschaft genügt 
die Einhaltung der Gesetze des Vertragsstaates, in dessen Ho
heitsgebiet die Anerkennung erfolgt ist.

Artikel 45
(1) Die übrigen Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und 

Kindern bestimmen sich nach den Gesetzen des Vertragsstaa
tes, in dessen Hoheitsgebiet das Kind seinen Wohnsitz hat.


